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BBG §42

BBG §45

B-VG Art133 Abs4

Spruch

W201 2231477-1/3E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Angela SCHIDLOF als Vorsitzende und die Richterin Dr.

Margit MÖSLINGER-GEHMAYR sowie den fachkundigen Laienrichter Franz GROSCHAN als Beisitzer über die

Beschwerde von XXXX , geboren am XXXX , gegen den Bescheid des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen,

Landesstelle Wien, vom 15.04.2020, OB XXXX , in Form der Ausstellung eines bis 30.04.2021 befristeten

Behindertenpasses mit Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel

wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass gemäß § 42 und §

45 Bundesbehindertengesetz (BBG), zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und der angefochtene Bescheid bestätigt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG .

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:

1.       Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Kurzbezeichnung Sozialministeriumservice; in der Folge

file:///


belangte Behörde genannt, hat der der Beschwerdeführerin am 17.12.2018 einen unbefristeten Behindertenpass

ausgestellt, einen Grad der Behinderung in Höhe von 50 vH eingetragen und die Zusatzeintragung

„Gesundheitsschädigung gem. § 2 Abs. 1 dritter Teilstrich VO 303/1996 liegt vor“ vorgenommen.

Mit Bescheid vom 20.12.2018 hat die belangte Behörde einen Antrag der Beschwerdeführerin auf Vornahme der

Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass abgewiesen.

2.       Die Beschwerdeführerin stellte einlangend am 28.08.2019 bei der belangten Behörde unter Vorlage

medizinischer Beweismittel einen Antrag auf Ausstellung eines Ausweises gemäß § 29b der Straßenverkehrsordnung

(StVO) sowie neuerlich einen Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass.

3.       Dem, zur Überprüfung der Anträge durch die belangte Behörde eingeholten, auf persönlicher Untersuchung am

12.11.2019 basierenden Sachverständigengutachten 

Dris. XXXX , Facharzt für Orthopädie ist (auszugsweise) Folgendes zu entnehmen:

„Klinischer Status – Fachstatus:

Allgemeinzustand altersentsprechend. Ernährungszustand mäßig adipös.

Caput/Collum: unauffällig.

Thorax: symmetrisch, elastisch.

Abdomen: mediane Bauchnarbe vom Brustbein bis zur Symphyse. Der Bauch ist weich, kein Druckschmerz.

Obere Extremitäten: Rechtshänder. Die linke Schulter ist gering verkürzt, steht gering höher. Symmetrische

Muskelverhältnisse. Durchblutung und Sensibilität sind ungestört. Benützungszeichen sind seitengleich. DiEus

Druckschmerz und Endlagenschmerz an den Schultern. Übrige Gelenke sind bandfest und klinisch unauEällig.

Beweglichkeit: Die Arme können gut bis zur Horizontalen gehoben werden. Beim NackengriE reichen die Hände zum

Hinterhaupt, beim KreuzgriE reichen die Daumenkuppe bis Th12. Ellbogen, Vorderarmdrehung, Handgelenke,

Daumen und LangRnger sind seitengleich frei beweglich. Grob- und SpitzgriE sind uneingeschränkt durchführbar, der

Faustschluss ist komplett.

Untere Extremitäten: Der Barfußgang ist etwas breitbasig und wankend, insgesamt aber sicher. Zehenballengang und

Fersengang sind möglich, Anhocken ist 1/2 möglich. X-Bein Stellung mit einem Innenknöchelabstand von 7 cm.

Symmetrische Muskelverhältnisse. Beinlänge ist gleich. Die Durchblutung ist ungestört. Die Sensibilität wird ab der

Knie abwärts als weitgehend fehlend angegeben. Die Fußsohlenbeschwielung ist seitengleich ausgebildet, das

Fußgewölbe ist erhalten. Knie- und Sprunggelenke sind bandfest und unauEällig, ebenso die Hüften. Beweglichkeit:

Hüften seitengleich frei. Knie S 0-0-120 beidseits. Sprunggelenke und Zehen sind seitengleich frei beweglich.

Wirbelsäule: Annähernd im Lot. Regelrechte Krümmungsverhältnisse. Hartspann zervikal, Druckschmerz zervikal und

lumbal, Klopfschmerz lumbal. Kreuzbein-Darmbein-Gelenke mäßig druckschmerzhaft. Beweglichkeit: Halswirbelsäule:

KJA 3/15, Seitwärtsneigen 20-0-20, Rotation 50-0-50. Brustwirbelsäule/Lendenwirbelsäule: FBA 20, Seitwärtsneigen und

Rotation je 1/2 eingeschränkt.

Gesamtmobilität – Gangbild: Kommt in Konfektionsschuhen mit Spazierstock zur Untersuchung, das Gangbild ist etwas

verlangsamt und unelastisch, jedoch und hinkfrei, sicher. Das Aus- und Ankleiden wird im Stehen durchgeführt.

Status Psychicus: wach, Sprache unauffällig.

Ergebnis der durchgeführten Begutachtung:

Lfd. Nr.

Bezeichnung der körperlichen, geistigen oder sinnesbedingten Funktionseinschränkungen, welche voraussichtlich

länger als sechs Monate andauern werden:

01

Zustand nach Gastektomie nach Siegelringcarcinom 2012

02



Mäßige Bewegungseinschränkung an beiden Schultern

03

Polyneuropathie

04

Abnützungserscheinungen des rechten Kniegelenkes

05

Melanom-Entfernung am linken Bein

06

Degenerative Veränderungen der Wirbelsäule

Zur Zumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wird Folgendes festgehalten:

„Welche der festgestellten Funktionsbeeinträchtigungen lassen das Zurücklegen einer kurzen Wegstrecke, das Ein- und

Aussteigen sowie den sicheren Transport in einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu und warum?

Keine. Es bestehen weder erhebliche Einschränkungen der Funktionen der unteren Extremitäten noch erhebliche

Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit.

Liegt eine schwere Erkrankung des Immunsystems vor?

Nein.

Gutachterliche Stellungnahme: Eine kurze Wegstrecke mit einem Aktionsradius von rund 10 Minuten, entsprechend

einer Entfernung von rund 300 bis 400 m ist unter Verwendung von 1 Gehstock zumutbar und möglich. Die Beine

können gehoben werden, Niveauunterschiede können überwunden werden. Es besteht ausreichend Kraft und

Beweglichkeit an den oberen Extremitäten. Greifformen sind erhalten.“

4.       Im Rahmen des gemäß § 45 Abs. 3 AVG am 22.11.2019 erteilten Parteiengehörs hat die Beschwerdeführerin

unter Vorlage weiterer medizinischer Beweismittel im Wesentlichen zusammengefasst vorgebracht, dass sie nicht in

der Lage sei öEentliche Verkehrsmittel zu benützen. Sie gehe nur mit Begleitperson auf die Straße, könne bei

öEentlichen Verkehrsmitteln nicht ein – und aussteigen und könne zudem nichts Schweres heben oder tragen. Sie

verweise auf die vorgelegten medizinischen Beweismittel.

5.       Zur Überprüfung der Einwendungen wurde von der belangten Behörde vom bereits befassten Sachverständigen

Dr. XXXX , basierend auf der Aktenlage, ein mit 10.04.2020 datiertes Sachverständigengutachten eingeholt.

In diesem Gutachten ist auszugsweise Folgendes zu entnehmen:

„Zusammenfassung relevanter Befunde (inkl. Datumsangabe):

03/2020 Orthop. Befundbericht XXXX über Knietotalendoprothese rechts am 11.03.2020. Im Befund sind 2

Unterarmstützkrücken im 4-Punkte-Gang unter Vollbelastung angeführt, für 4 Wochen, welche danach schrittweise

abgebaut werden sollen. Der Brief empRehlt den Zusatzeintrag der Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel.

Bezüglich Vorgeschichte siehe Vorgutachten vom 12.11.2019 wegen Zusatzeintrag der Unzumutbarkeit der Benützung

öEentlicher Verkehrsmittel. Zwischenanamnese: 03/2020 wurde eine Knietotalendoprothese rechts im XXXX

implantiert. Medikamente: Fentron, Cremen, Inhixa, Novalgin, Pantoprazol, Thyrex, Gabapentin, Daflon, Hilfsmittel: dzt.

2 Unterarmstützkrücken.

Ergebnis der durchgeführten Begutachtung:

Lfd. Nr.

Bezeichnung der körperlichen, geistigen oder sinnesbedingten Funktionseinschränkungen, welche voraussichtlich

länger als sechs Monate andauern werden:

01

Zustand nach Gastektomie nach Siegelringcarcinom 2012

https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/45


02

Mäßige Bewegungseinschränkung an beiden Schultern

03

Polyneuropathie

04

Knietotalendoprothese rechts

05

Melanom-Entfernung am linken Bein

06

Degenerative Veränderungen der Wirbelsäule

Stellungnahme zu gesundheitlichen Änderungen im Vergleich zum Vorgutachten: Zwischenzeitliche Implantation einer

Knietotalendoprothese rechts 03/2020. Nachuntersuchung 04/2021 - weil wesentliche Besserung von Leiden 4 und der

allgemeinen Mobilität zu erwarten ist.“

Zur Zumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wird Folgendes festgehalten:

„Welche der festgestellten Funktionsbeeinträchtigungen lassen das Zurücklegen einer kurzen Wegstrecke, das Ein- und

Aussteigen sowie den sicheren Transport in einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht zu und warum?

Nach kurz zurückliegender Implantation einer Knietotalendoprothese rechts bestehen erhebliche Einschränkungen

der Funktionen der unteren Extremitäten. Gutachterliche Stellungnahme: Es ist davon auszugehen, dass eine kurze

Wegstrecke mit einem Aktionsradius von rund 10 Minuten, entsprechend einer Entfernung von rund 

300 bis 400 m derzeit und mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate nicht ohne Unterbrechung zurückgelegt

werden können.

Liegt eine schwere Erkrankung des Immunsystems vor?

Nein.“

6.       Am 16.04.2020 hat die belangte Behörde der Beschwerdeführerin einen bis 30.04.2021 befristeten Ausweis gem.

§ 29b StVO ausgestellt.

7.       Am 16.04.2020 hat die belangte Behörde den Zusatzvermerk „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" in den nunmehr bis

30.04.2021 befristet ausgestellten Behindertenpass eingetragen.

8.       Gegen diesen Bescheid (in Form der Ausstellung eines befristeten Behindertenpasses mit dem Zusatzvermerk

„Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund

einer Behinderung") brachte die Beschwerdeführerin ohne Vorlage weiterer Beweismittel fristgerecht Beschwerde ein.

Begründend wurde ausgeführt, dass sie nicht damit einverstanden sei, dass der Behindertenpass befristet ausgestellt

worden sei. Die vorgelegten Befunde würden ausreichend beweisen, dass die Voraussetzungen für die dauerhafte

Ausstellung eines Behindertenpasses mit dem Zusatzvermerk „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" vorliegen würden. Ihre

Leiden würden sich nicht verbessern, sondern verschlechtern. Die Befristung bedeute einen großen Aufwand

hinsichtlich der neuerlich erforderlichen Einholung von Befunden und eine weitere Untersuchung. Aufgrund der

vorliegenden Leiden Omarthrose in beiden Schultern, Arthrose, Gonarthrose, keine Knorpelmasse nach

Chemotherapie, Gleichgewichtsstörungen bei Polyneuropathie sei es ihr – am Stock gehend – nicht möglich bei

öEentlichen Verkehrsmitteln mit Stufen aus- und einzusteigen. Dies wäre höchst gefährlich. Auch hätten die

behandelnden Ärzte nahegelegt den Behindertenpass mit dem erforderlichen Zusatzeintrag zu bewilligen. Sie gehe

zweieinhalb Monate nach der Knie Operation noch immer mit Krücken und habe eine Keiminfektion im Bein. Das Knie

tue bei jedem Schritt weh und werde aufgrund der Polyneuropathie nie mehr ganz in Ordnung kommen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/29b


Da sich die Beschwerdeführerin mit der Befristung des Behindertenpasses nicht einverstanden erklärt hat, war diese

zu überprüfen.

1.       Feststellungen:

1.1.    Die Beschwerdeführerin erfüllt die allgemeinen Voraussetzungen für die Ausstellung eines Behindertenpasses.

Sie hat ihren Wohnsitz im Inland.

1.2.    Der Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel

wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ ist am 28.08.2019 bei der belangten

Behörde eingelangt.

1.3.    Es liegen die Voraussetzungen für die Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass vor.

Es ist eine Änderung in den Voraussetzungen zu erwarten.

2.       Beweiswürdigung:

Die Feststellungen zu den Voraussetzungen ergeben sich aus dem vorgelegten Verwaltungsakt und den darin

befindlichen fachärztlichen Gutachten.

Das durch die belangte Behörde eingeholte fachärztliche Sachverständigengutachten und dessen

Ergänzungsgutachten sind schlüssig und nachvollziehbar und weisen keine Widersprüche auf. Das genannte

Sachverständigengutachten und dessen Ergänzung werden daher der Entscheidung in freier Beweiswürdigung zu

Grunde gelegt.

Die im angefochtenen Verfahren vorgelegten Beweismittel sind in die Beurteilung eingeWossen und der befasste

Sachverständige hat sich im Rahmen der Gutachtenerstellung damit auseinandergesetzt. Diese Beweismittel stehen

nicht im Widerspruch zum Ergebnis des eingeholten Sachverständigenbeweises, es wird kein höheres FunktionsdeRzit

beschrieben als gutachterlich festgestellt wurde und sie enthalten auch keine neuen fachärztlichen Aspekte welche

unberücksichtigt geblieben sind.

Die bei der Beschwerdeführerin vorliegenden Gesundheitsschädigungen wurden im eingeholten

Sachverständigengutachten Dris. XXXX und dessen Ergänzung jeweils im Einklang mit den vorliegenden Befunden und

dem im Rahmen der persönlichen Untersuchung erhobenen klinischen Befund korrekt beurteilt. Es wurde vom

Sachverständigen auf die Art der Leiden, deren Ausmaß und Auswirkungen auf die Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel ausführlich eingegangen, was zuletzt auch zur Aufnahme des Zusatzvermerkes „Unzumutbarkeit der

Benützung öEentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in

den Behindertenpass der Beschwerdeführerin führte.

Die Beschwerdeführerin hat die im Gutachten angeführte Diagnoseliste (die Art der vorliegenden

Gesundheitsschädigungen) und die Aufnahme des Zusatzvermerkes „Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass

nicht bestritten. Vielmehr richtet sich die Beschwerde ausschließlich gegen die vorgenommene Befristung des

ausgestellten Behindertenpasses.

In dieser Hinsicht wird von Dr. XXXX schlüssig und nachvollziehbar ausgeführt, dass eine Nachuntersuchung

erforderlich ist, da bei Zustand nach erst kurz zurückliegender Implantation einer Knietotalendoprothese rechts, nach

Ablauf der Heilungsbewährung eine wesentliche Besserung dieses Leidens und damit verbunden der Gesamtmobilität

zu erwarten ist. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund schlüssig, dass ein derartiger EingriE im Regelfall der

Verbesserung des Leidenszustandes dient wodurch das Erfordernis einer Nachuntersuchung angezeigt ist.

So wird auch im von der Beschwerdeführerin zuletzt vorgelegten Befundbericht des XXXX vom 24.03.2020 dargestellt,

dass bereits im Rahmen des stationären Aufenthaltes die Beugung des Kniegelenkes auf 60° erhöht werden konnte

und eine Mobilisation mit 2 Unterarmstützkrücken erreicht wurde. Auch wurde bei Entlassung als Maßnahme

empfohlen, nach vier Wochen ab Operation die Verwendung des Gehbehelfes schrittweise abzubauen, was ebenfalls

auf eine erwartete Besserung des Leidenszustandes schließen lässt.



Dass Vorbringen der Beschwerdeführerin ist somit nicht geeignet das Erfordernis einer Nachuntersuchung in Abrede

zu stellen, da es ja gerade Sinn und Zweck der Nachuntersuchung ist, nach angemessener Zeit der Heilungsbewährung

die Auswirkungen der Operation auf das bestehende Knieleiden zu erheben.

Die Krankengeschichte der Beschwerdeführerin wurde somit umfassend und diEerenziert nach den konkret

vorliegenden Krankheitsbildern auch im Zusammenwirken zueinander berücksichtigt.

Das im erstinstanzlichen Verfahren eingeholte Sachverständigengutachten Dris. XXXX und dessen Ergänzung steht mit

den Erfahrungen des Lebens, der ärztlichen Wissenschaft und den Denkgesetzen nicht in Widerspruch. Auch war dem

Vorbringen und vorgelegten Beweismitteln kein Anhaltspunkt zu entnehmen, die Tauglichkeit des befassten

Sachverständigen oder dessen Beurteilung beziehungsweise Feststellungen in Zweifel zu ziehen.

Die Beschwerdeführerin ist  dem     - nicht  als     unschlüssig zu  erkennenden – Sachverständigen-gutachten weder

auf gleicher fachlicher Ebene noch sonst substantiiert entgegengetreten. Medizinische Beweismittel, durch die das

Beschwerdevorbringen betreEend die vorgenommene Befristung des ausgestellten Behindertenpasses fundiert belegt

bzw. dem eingeholten Sachverständigengutachten substantiiert entgegengetreten wird, sind von der

Beschwerdeführerin im Rahmen der Beschwerde nicht vorgelegt worden. Dem Gutachten eines Sachverständigen

kann zwar auch ohne Gegengutachten in der Weise entgegengetreten werden, als die Parteien Unschlüssigkeiten oder

Unvollständigkeiten des Gutachtens aufzeigen. Das Beschwerdevorbringen ist jedoch nicht geeignet die gutachterliche

Beurteilung, wonach für Mai 2021 eine Nachuntersuchung erforderlich ist, zu entkräften.

Die Angaben der Beschwerdeführerin konnten nicht über den erstellten Befund hinaus objektiviert werden. Das

Beschwerdevorbringen war sohin nicht geeignet die gutachterliche Beurteilung, wonach eine Verbesserung des

Gesundheitszustandes zu erwarten ist, zu entkräften.

Die Sachverständigengutachten Dris. XXXX werden daher in freier Beweiswürdigung der Entscheidung zugrunde gelegt.

3.       Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes

(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz – BVwGG) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern

nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist.

G e m ä ß § 45 Abs. 3 BBG hat in Verfahren auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf Vornahme von

Zusatzeintragungen oder auf Einschätzung des Grades der Behinderung die Entscheidung des

Bundesverwaltungsgerichts durch den Senat zu erfolgen. Gegenständlich liegt somit Senatszuständigkeit vor.

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das

Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der

Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen

Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen

Kostenersparnis verbunden ist.

Zu A) Abweisung der Beschwerde

Unter Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen,

geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen zu verstehen, die

geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum

von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. (§ 1 Abs. 2 BBG)

Der Behindertenpass hat den Vornamen sowie den Familiennamen, das Geburtsdatum eine allfällige

Versicherungsnummer und den festgestellten Grad der Behinderung oder der Minderung der Erwerbsfähigkeit zu

enthalten und ist mit einem Lichtbild auszustatten. Zusätzliche Eintragungen, die dem Nachweis von Rechten und

Vergünstigungen dienen, sind auf Antrag des behinderten Menschen zulässig. Die Eintragung ist vom Bundesamt für

Soziales und Behindertenwesen vorzunehmen. (§ 42 Abs. 1 BBG)

Der Behindertenpaß ist unbefristet auszustellen, wenn keine Änderung in den Voraussetzungen zu erwarten ist. (§ 42

Abs. 2 BBG)

https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/28
https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/1
https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/42
https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/42


Treten Änderungen ein, durch die behördliche Eintragungen im Behindertenpaß berührt werden, hat das Bundesamt

für Soziales und Behindertenwesen diese zu berichtigen oder erforderlichenfalls einen neuen Behindertenpaß

auszustellen. Bei Wegfall der Voraussetzungen ist der Behindertenpaß einzuziehen. (§ 43 Abs. 1 BBG)

Anträge auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf Vornahme einer Zusatzeintragung oder auf Einschätzung des

Grades der Behinderung sind unter Anschluß der erforderlichen Nachweise bei dem Bundesamt für Soziales und

Behindertenwesen einzubringen. (§ 45 Abs. 1 BBG)

Ein Bescheid ist nur dann zu erteilen, wenn einem Antrag gemäß Abs. 1 nicht stattgegeben, das Verfahren eingestellt (§

41 Abs. 3) oder der Pass eingezogen wird. Dem ausgestellten Behindertenpass kommt Bescheidcharakter zu. (§ 45 Abs.

2 BBG)

Auf Antrag des Menschen mit Behinderung ist u.a. jedenfalls einzutragen:

3.       die Feststellung, dass dem Inhaber/der Inhaberin des Passes die Benützung öEentlicher Verkehrsmittel wegen

dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar ist; die Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel ist insbesondere dann nicht zumutbar, wenn das 36. Lebensmonat vollendet ist und

-        erhebliche Einschränkungen der Funktionen der unteren Extremitäten oder

-        erhebliche Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit oder

-        erhebliche Einschränkungen psychischer, neurologischer oder intellektueller Fähigkeiten, Funktionen oder

-        eine schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems oder

-        eine hochgradige Sehbehinderung, Blindheit oder Taubblindheit nach § 1 Abs. 4 Z 1 lit. b oder d

vorliegen.

(§ 1 Abs. 4 Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen auszugsweise)

Grundlage für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die in Abs. 4 genannten Eintragungen erfüllt sind, bildet ein

Gutachten eines/einer ärztlichen Sachverständigen des Sozialministeriumservice. Soweit es zur ganzheitlichen

Beurteilung der Funktionsbeeinträchtigungen erforderlich erscheint, können Experten/Expertinnen aus anderen

Fachbereichen beigezogen werden. Bei der Ermittlung der Funktions-beeinträchtigungen sind alle zumutbaren

therapeutischen Optionen, wechselseitigen Beeinflussungen und Kompensationsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

(§ 1 Abs. 5 Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen)

In den Erläuterungen zur Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen BGBl. II

495/2013 wird Folgendes ausgeführt:

Zu § 1 Abs. 2 Z 3 (auszugsweise):

Mit der vorliegenden Verordnung sollen präzisere Kriterien für die Beurteilung der Unzumutbarkeit der Benützung

öEentlicher Verkehrsmittel festgelegt werden. Die durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bisher

entwickelten Grundsätze werden dabei berücksichtigt.

Grundsätzlich ist eine Beurteilung nur im Zuge einer Untersuchung des Antragstellers/der Antragstellerin möglich. Im

Rahmen der MitwirkungspWicht des Menschen mit Behinderung sind therapeutische Möglichkeiten zu berücksichtigen.

Therapierefraktion – das heißt keine therapeutische Option ist mehr oEen – ist in geeigneter Form nachzuweisen. Eine

Bestätigung des Hausarztes/der Hausärztin ist nicht ausreichend.

Durch die Verwendung des BegriEes „dauerhafte Mobilitätseinschränkung“ hat schon der Gesetzgeber (StVO-Novelle)

zum Ausdruck gebracht, dass es sich um eine Funktionsbeeinträchtigung handeln muss, die zumindest 6 Monate

andauert. Dieser Zeitraum entspricht auch den grundsätzlichen Voraussetzungen für die Erlangung eines

Behindertenpasses.

Nachfolgende Beispiele und medizinische Erläuterungen sollen besonders häuRge, typische Fälle veranschaulichen

und richtungsgebend für die ärztlichen Sachverständigen bei der einheitlichen Beurteilung seltener, untypischer

ähnlich gelagerter Sachverhalte sein. Davon abweichende Einzelfälle sind denkbar und werden von den

Sachverständigen bei der Beurteilung entsprechend zu begründen sein.

https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/45
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2013/495


Die BegriEe „erheblich“ und „schwer“ werden bereits jetzt in der Einschätzungsverordnung je nach

Funktionseinschränkung oder Erkrankungsbild verwendet und sind inhaltlich gleich bedeutend.

Unter erheblicher Einschränkung der Funktionen der unteren Extremitäten sind ungeachtet der Ursache

eingeschränkte Gelenksfunktionen, Funktionseinschränkungen durch Erkrankungen von Knochen, Knorpeln, Sehnen,

Bändern, Muskeln, Nerven, Gefäßen, durch Narbenzüge, Missbildungen und Traumen zu verstehen.

Zusätzlich vorliegende Beeinträchtigungen der oberen Extremitäten und eingeschränkte Kompensationsmöglichkeiten

sind zu berücksichtigen. Eine erhebliche Funktionseinschränkung wird in der Regel ab einer Beinverkürzung von 8 cm

vorliegen.

Um die Frage der Zumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel beurteilen zu können, hat die Behörde zu

ermitteln, ob der Antragsteller dauernd an seiner Gesundheit geschädigt ist und wie sich diese Gesundheitsschädigung

nach ihrer Art und ihrer Schwere auf die Zumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel auswirkt. Sofern

nicht die Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und der Schwere der

Gesundheitsschädigung auf der Hand liegt, bedarf es in einem Verfahren über einen Antrag auf Vornahme der

Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung öEentlicher Verkehrsmittel wegen dauernder

Gesundheitsschädigung" regelmäßig eines ärztlichen Sachverständigengutachtens, in dem die dauernde

Gesundheitsschädigung und ihre Auswirkungen auf die Benützung öEentlicher Verkehrsmittel in nachvollziehbarer

Weise dargestellt werden. Nur dadurch wird die Behörde in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob dem BetreEenden die

Benützung öEentlicher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung unzumutbar ist (vgl. VwGH vom

23.05.2012, Zl. 2008/11/0128, und die dort angeführte Vorjudikatur sowie vom 22. Oktober 2002, Zl. 2001/11/0242,

vom 27.01.2015, Zl. 2012/11/0186).

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu dieser Zusatzeintragung ist die Benützung öEentlicher

Verkehrsmittel dann unzumutbar, wenn eine kurze Wegstrecke nicht aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe,

allenfalls unter Verwendung zweckmäßiger Behelfe ohne Unterbrechung zurückgelegt werden kann oder wenn die

Verwendung der erforderlichen Behelfe die Benützung öEentlicher Verkehrsmittel in hohem Maße erschwert. Die

Benützung öEentlicher Verkehrsmittel ist auch dann nicht zumutbar, wenn sich die dauernde Gesundheitsschädigung

auf die Möglichkeit des Ein- und Aussteigens und die sichere Beförderung in einem öEentlichen Verkehrsmittel unter

Berücksichtigung der beim üblichen Betrieb dieser Verkehrsmittel gegebenen Bedingungen auswirkt.

Zu prüfen ist die konkrete Fähigkeit öEentliche Verkehrsmittel zu benützen. Zu berücksichtigen sind insbesondere zu

überwindende Niveauunterschiede beim Aus- und Einsteigen, Schwierigkeiten beim Stehen, bei der Sitzplatzsuche, bei

notwendig werdender Fortbewegung im Verkehrsmittel während der Fahrt. (VwGH 22.10.2002, Zl. 2001/11/0242;

14.05.2009, 2007/11/0080)

BetreEend das Kalkül „kurze Wegstrecke“ wird angemerkt, dass der Verwaltungsgerichtshof von einer unter

Zugrundelegung städtischer Verhältnisse durchschnittlich gegebenen Entfernung zum nächsten öEentlichen

Verkehrsmittel von 300 – 400 m ausgeht. (vgl. u.a. Ro 2014/11/0013 vom 27.05.2014, 2012/11/0186 vom 27.01.2015)

Auf den Beschwerdefall bezogen:

Da festgestellt wurde, dass aktuell die Voraussetzungen für die Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der

Benützung öEentlicher Verkehrsmittel“ vorliegen, war dieser Zusatzvermerk in den Behindertenpass der

Beschwerdeführerin einzutragen.

Da eine Besserung des Gesundheitszustandes der Beschwerdeführerin und somit eine Änderung in den

Voraussetzungen iSd § 42 Abs. 2 BBG zu erwarten ist, war der Behindertenpass zu befristen.

Zum Entfall einer mündlichen Verhandlung:

Gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts

wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.

Gemäß § 24 Abs. 3 VwGVG hat der Beschwerdeführer die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im

Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen

nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung

einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.

https://www.jusline.at/entscheidung/45466
https://www.jusline.at/entscheidung/45466
https://www.jusline.at/gesetz/bbg/paragraf/42
https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/24


Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde nicht beantragt.

Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG konnte das Gericht von der Verhandlung absehen, weil der maßgebliche Sachverhalt

ausreichend ermittelt wurde. Die Schriftsätze der Parteien und die Akten des Verfahrens lassen erkennen, dass die

mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt. Vielmehr erschien der Sachverhalt

zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Bescheides aus der Aktenlage geklärt. Dem steht auch Art 6 Abs. 1 EMRK nicht

entgegensteht, vgl. dazu auch das zuletzt das Erkenntnis des VwGH vom 21.02.2019, Ra 2019/08/0027

Maßgebend für die gegenständliche Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen für den beantragten

Zusatzvermerk sind die Art, das Ausmaß und die Auswirkungen der festgestellten Funktionsbeeinträchtigungen.

Zur Klärung des Sachverhaltes wurden daher das der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegte

Sachverständigengutachten und dessen Ergänzung geprüft. Wie unter Punkt II.2. bereits ausgeführt, wurden diese als

nachvollziehbar, vollständig und schlüssig erachtet.

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich den tragenden beweiswürdigenden Erwägungen der belangten Behörde, dass

das eingeholte Sachverständigengutachten und dessen Ergänzung schlüssig und frei von Widersprüchen sind,

angeschlossen. Sohin ist der Sachverhalt geklärt. Daher konnte die Durchführung einer mündlichen Verhandlung

unterbleiben.

Der Anspruch einer Partei auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist auch kein absoluter. (VfGH vom

09.06.2017, E 1162/2017)

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG) hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines

Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch

ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung einerseits von Tatsachenfragen

abhängt. Maßgebend sind die Art des Leidens und das festgestellte Ausmaß der Funktionsbeeinträchtigungen.

Andererseits sind Rechtsfragen zu lösen, welchen keine grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an

einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als

uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden

Rechtsfrage vor.

Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht

worden noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hervorgekommen. Das Bundesverwaltungsgericht

konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw.

auf eine ohnehin klare Rechtslage zur Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von

Parkausweisen stützen.

In den Erläuterungen zur Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen BGBl. II

495/2013 wird ausgeführt, dass damit präzisere Kriterien für die Beurteilung der Unzumutbarkeit der Benützung

öEentlicher Verkehrsmittel festgelegt werden sollen. Die durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bisher

entwickelten Grundsätze werden dabei berücksichtigt. Es war sohin keine – von der ständigen Judikatur des

Verwaltungsgerichtshofes abweichende – Neuregelung beabsichtigt.

Vielmehr wird in den Erläuterungen ausdrücklich festgehalten, dass im Hinblick auf die ab 01.01.2014 eingerichtete

zweistuRge Verwaltungsgerichtsbarkeit, um Rechtssicherheit zu gewährleisten und die Einheitlichkeit der Vollziehung

der im Behindertenpass möglichen Eintragungen sicherzustellen, die Voraussetzungen, die die Vornahme von

Eintragungen im Behindertenpass rechtfertigen, in einer Verordnung geregelt werden sollen.

Es handelt sich um eine einzelfallbezogene Beurteilung, welche im Rahmen der von der Rechtsprechung entwickelten

Grundsätze vorgenommen wurde.

Schlagworte
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